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Zulässigkeit der Aufrechnung gem. § 51 Abs. 2 SGB I bei einem Schuldner nach durch-
geführtem Insolvenzverfahren und anschließender Restschuldbefreiung.  
 
§ 51 Abs. 2 SGB I; §§ 36 Abs. 1, 301 InsO 
 
Urteil des LSG Berlin-Brandenburg vom 12.05.2022 – L 21 U 15/19 – 
Aufhebung des Urteils des SG Frankfurt (Oder) vom 09.01.2019 – S 18 U 10/18 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 11/22 R - wird berichtet  

Die Parteien streiten darum, ob die Beklagte berechtigt ist, eine Aufrechnung von Bei-
tragsforderungen gegen eine laufende Versichertenrente des Klägers vorzunehmen. Dies 
nach Abschluss des Privatinsolvenzverfahrens mit anschließender Restschuldbefreiung und 
teilweiser Tilgung der Beitragsschulden des Klägers. 

Der Kläger war Inhaber der Baufirma H.M. Für die Jahre 1992 und 1993 hatte die Beklagte 
bestandskräftige Beitragsbescheide mit einer Forderungssumme von insgesamt rund 65.000 € 
erlassen. Im Jahr 1994 und 1995 wurde ein Gesamtvollstreckungsverfahren über das Vermö-
gen der Firma eingeleitet. Seit dem 11.01.1999 bezieht der Kläger von der Beklagten eine 
Versichertenrente nach einer MdE von 20 v. H. mit einem Zahlbetrag von (im März 2017) 
304,17€. Im Dezember 2010 wurde ein Privatinsolvenzverfahren gegen den Kläger eröffnet. Im 
Zuge dessen erhielt die Beklagte eine Zahlung von 560,70 € auf ihre Beitragsforderungen. Seit 
Dezember 2012 bezieht der Kläger zudem eine Regelaltersrente i. H. v. (im Januar 2013) 
1.214,36 €. Mit Bescheid vom 04.04.2017 rechnete die Beklagte ihre ausstehenden Bei-
tragsforderungen gegen die laufende Versichertenrente des Klägers bis zur Höhe des hal-
ben Rentenzahlbetrags auf. 

Gegen die ablehnende Widerspruchsentscheidung wurde Klage erhoben. Das SG gab der 
Klage statt und hob den Aufrechnungsbescheid auf. 

Auf die Berufung bestätigte das LSG demgegenüber die Zulässigkeit der Aufrechnung. 

Die Beklagte sei berechtigt gewesen, mit dem angegriffenen Bescheid die Aufrechnung ihrer 
Beitragsforderungen aus den Jahren 1992 und 1993 mit der Hälfte der an den Kläger zu zah-
lenden Versichertenrente ab Mai 2017 durchzuführen. 

Es liege eine Aufrechnungslage vor und dieser stehe auch keine Einrede entgegen. Ins-
besondere sei die Beitragsforderung der Beklagten nicht durch die Durchführung des Insolvenz-
verfahrens und die erteilte Restschuldbefreiung erloschen. Denn der unpfändbare Teil der 
Versichertenrente gehöre nicht zur Insolvenzmasse. Es seien nur pfändbare Forderungen 
Vermögensbestandteile der Insolvenzmasse und eine Versichertenrente unterfalle wie eine Al-
tersrente nur mit dem pfändbaren Anteil dem Insolvenzverfahren, wie aus § 36 Abs. 1 InsO 
deutlich werde. Die von der Beklagten geleistete Rente habe in der ursprünglich gewähr-
ten Höhe durchgehend unter der Pfändungsfreigrenze gelegen, so dass sie von vorne-
herein nicht insolvenzbefangen gewesen sei. Da insoweit die Insolvenzordnung auf den un-
pfändbaren Vermögensteil nicht zur Anwendung gelange, ergäben sich auch aus der Rest-
schuldbefreiung nach § 301 InsO keine weitergehende Einschränkung der Aufrechnungsmög-
lichkeiten der Beklagten. Der Gesetzgeber privilegiere insoweit mit § 51 Abs. 2 SGB I die 
Sozialleistungsträger bei der Vollstreckung bestimmter Forderungen. 

Auch sei durch die Anmeldung der offenen Beitragsforderungen zur Insolvenztabelle kein Ver-
lust der Aufrechnungsmöglichkeit erfolgt. 

Da schließlich auch keine Hilfebedürftigkeit des Klägers eingetreten sei, sei die Aufrech-
nung hier zulässig (wird ausgeführt, s. S. 130). 

Die bestandskräftig festgestellten Beitragsforderungen seien auch noch nicht verjährt (wird 
ausgeführt, s. S. 132 f.). Ebenso gehe der vom Kläger vorgebrachte Einwand der Verwir-
kung ins Leere. Denn es seien keine sogenannten „besonderen Umstände“ erkennbar, die 
eine Verwirkung begründen könnten (vgl. zur Verwirkung in diesem Zusammenhang Urteil des 
BSG vom 15.05.2012 – B 2 U 4/11 R – [UVR 17/2012, S. 1153]). (D.K.) 

https://dokcenter.dguv.de/livelink/llisapi.dll/fetch/2000/1860033/1907942/1910505/-/17_2012_06.pdf?nodeid=1910506&vernum=-2
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Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 12.05.2022 – L 21 U 15/19 –  
wie folgt entschieden: 
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